
Teil B - Text (Änderungen ggü. Entwurfsfassung in blau hervorgehoben)

I. Planungsrechtliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet - bestehend aus den Teilgebieten WA 1 und WA 2 - sind
folgende Nutzungen allgemein zulässig:

· Wohngebäude,

· nicht störende Handwerksbetriebe,

· Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet - bestehend aus den Teilgebieten WA 1 und WA 2 sind

folgende Nutzungen nicht zulässig:

· Anlagen für sportliche Zwecke,

· die der Versorgung des Gebiets dienende Läden,

· Schank- und Speisewirtschaften,

· Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

· sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

· Anlagen für Verwaltungen,

· Gartenbaubetriebe,

· Tankstellen.

1.3 Für die Berufsausübung freiberuflich tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf
in ähnlicher Art ausüben, sind Räume zulässig.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO; § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Als oberer Bezugspunkt gilt die Firsthöhe von Gebäuden, die eine Höhe von 8,50 m über
Bezugspunkt nicht überschreiten darf. Die Firsthöhe bezeichnet den äußeren Schnittpunkt
der beiden Dachschenkel. Maßgebend ist das eingedeckte Dach.

2.2 Als unterer Bezugspunkt für die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen dient der jeweils
höchste Punkt der Straßendeckschicht zwischen den Schnittpunkten der beiden seitlichen
Grundstücksgrenzen mit der Straßengradiente.

2.3 Die zulässige Firsthöhe darf durch untergeordnete, haustechnische Anlagen und Bauteile
um bis zu 1,0 m überschritten werden.

(Rechtsgrundlage: § 9 abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. mit § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1
BauNVO)

3. Bauweise

3.1 Für das Allgemeine Wohngebiet - Teilgebiet WA 1 wird als abweichende Bauweise
festgesetzt: Zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser. Die längste Seite eines Gebäudes
(je Einzelhaus oder je Doppelhaushälfte) darf 15,0 m nicht überschreiten.

3.2 Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO und § 6 LBauO M-V)

4. Zulässige Zahl von Wohnungen

Im Allgemeinen Wohngebiet - bestehend aus den Teilgebieten WA 1 und WA 2 - sind
maximal zwei Wohnungen je Einzelhaus oder Doppehaushälfte zulässig.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

5. Stellplätze, Garagen sowie Nebenanlagen

5.1 Auf den Baugrundstücken des Allgemeinen Wohngebietes - bestehend aus den Teilgebieten
WA 1 und WA 2 - dürfen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie ganz oder
teilweise überdachte Stellplätze sowie Garagen im Sinne des § 12 BauNVO nur bis zu der
von der Erschließungsstraße abgewandeten Baugrenze und deren seitlichen Verlängerung
errichtet werden. Einfriedungen, Müllboxen sowie Zugänge und Zufahrten sowie die Nutzung
der Zufahrt als offener Stellplatz sind von dieser Regelung nicht betroffen.

5.2 Garagen und überdachte Stellplätze müssen einen Mindestabstand von 1,20 m zur
seitlichen Grundstücksgrenze einhalten.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB i. V. m. mit § 12 Abs 6 BauNVO, § 23 Abs.
5 BauNVO)

6. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft und Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

6.1 Ausführung befestigter Flächen und Vermeidung der Vollversiegelung

Auf den Baugrundstücken des Allgemeinen Wohngebietes - bestehend aus den Teilgebieten
WA 1 und WA 2 - sind die Befestigung von Wegen, Zufahrten und Stellplätzen in wasser-
und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen (z. B. mit Rasensteinen, Schotterrasen oder
Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil). Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich
mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen oder
Betonierungen sind unzulässig.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

6.2 Anpflanzen von Bäumen auf den Baugrundstücken

Auf den Baugrundstücken des Allgemeinen Wohngebietes - bestehend aus den Teilgebieten
WA 1 und WA 2 - sind je angefangene 500 m² Grundstücksfläche mindestens ein Obstbaum
oder ein standortgerechter, gebietsheimischer Laubbaum zu pflanzen. Als Mindestqualität
gilt für die Bäume: Hochstamm, Stammumfang 16/18 cm, 3mal verpflanzt, mit
Drahtballierung (bei Obstbäumen: 10/12 cm, 2mal verpflanzt). Die Verwendung der Arten
der Pflanzliste 1 wird empfohlen.

Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Auf den
Baugrundstücken bereits vorhandene Bäume mit einem Stammumfang von mindestens
40 cm, gemessen in einer Höhe von 1,00 m über dem Erdboden, können auf die 
Anpflanzverpflichtung angerechnet werden. Auf den Baugrundstücken bereits vorhandene
Nadelbäume sind nicht anrechenbar.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB i. V. m. § 1a Abs. 3 BauGB)

6.3 Ausgleichsmaßnahme zur naturschutzfachlichen Kompensation A: Anpflanzen von Bäumen
entlang der Straße Arbshagen südlich der L21 sowie nördlich weiterführend der Straße
Arbshagen-Hof

Auf dem Flurstück 2 der Flur 11 sowie dem Flurstück 8 der Flur 12 der Gemarkung
Arbshagen sind auf einer Fläche von rd. 516 m² insgesamt 43 standortgerechte,
gebietsheimische Laubbäume zu pflanzen. Als Mindestqualität gilt für die Bäume:
Hochstamm, Stammumfang 16/18 cm, 3mal verpflanzt, mit Drahtballierung. Die
Verwendung der Arten der Pflanzliste 2 wird empfohlen. Die Bäume sind dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a BauGB)

6.4 Ausgleichsmaßnahme zur naturschutzfachlichen Kompensation B: Umwandlung von Acker
in extensives Grünland

Auf dem Flurstück 5 in der Flur 12 der Gemarkung Arbshagen ist auf der Maßnahmenfläche
mit der Kennzeichnung AF eine Umwandlung von Intensivacker in extensive Mähwiese
durch Selbstbegrünung oder Einsaat von bis zu 50% der Maßnahmenfläche mit
"Regiosaatgut" auf 5.622 m² Fläche vorzunehmen. Der zuständigen uNB ist ein auf den
Standort abgestimmter Pflege und Kostenplan vorzulegen. In den ersten 5
Entwicklungsjahren ist eine Aushagerungsmahd mit zwei Mahdgängen zwischen 1. Juli und
30. Oktober mit Abfuhr des Mähgutes durchzuführen. Ab dem 6. Jahr ist die
Unterhaltungspflege durch eine jährliche Mahd ab dem 1. September mit Abfuhr des
Mähgutes durchzuführen. Mahdhöhe 10cm über Geländeoberkante, Mahd mit
Messerbalken. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie Umbruch und
Nachsaat sind nicht zulässig. Walzen und Schleppen der Fläche sind nicht im Zeitraum vom
1. März bis zum 15. September zulässig.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a BauGB)

7. Zuordnungsfestsetzung

7.1 Die Baumersatzpflanzungen gemäß textlicher Festsetzungen Nr. 6.3 werden

· den Baugrundstücken des Allgemeines Wohngebiets mit der Bezeichnung WA 1 mit 27
zu pflanzenden Bäumen

· und der Planstraße A mit 15 zu pflanzenden Bäumen zugeordnet.

7.2 Die Ausgleichsmaßnahme gemäß textlicher Festsetzung Nr. 6.4 in einem Umfang von
22.488 Kompensationsflächenäquivalenten (KFÄ) werden

· den Baugrundstücken des Allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung WA 1
zu 84  % (18.890 KFÄ),

· dem Baugrundstück des Allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung WA 2
zu 3 % (675 KFÄ),

· der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Bezeichnung „Planstraße A“
zu 13 % (2.923 KFÄ) zugeordnet.

(Rechtsgrundlage: § 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB, § 135a
Abs. 2 BauGB

8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

8.1 Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume der Gebäude im Geltungsbereich des
Bebauungsplans, die innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzen
überbaubaren Grundstücksfläche liegen, sind so  so auszuführen, dass die erforderlichen
resultierenden bewerteten Schalldämm-Maße gemäß der DIN 4109-1:2018-01 erfüllt
werden. Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße (R´w,ges)
der Außenbauteile von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter
Berücksichtigung der maßgeblichen Außelärmpegel (La) und der unterschiedlichen
Raumarten nach Gleichung (6) der DIN 4109-1:2018-01: R´w,ges = La - KRaumart

 mit

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches,

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches.

Die zugrunde zu legenden maßgeblichen Außenlärmpegel (La) nach DIN 4109-2:2018-01 in
dB(A) sind im Beiplan dargestellt.

Der Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen ist nach DIN 4109-2:2018-01, Nr. 4.4 zu

Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung der Gemeinde Groß
Kordshagen vom __.__.20__. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch
Abdruck im Nieparser Amtskurier Nr. __ am __.__.20__ erfolgt.

Gorß Kordshagen, den ___.___. 20___ Siegel Der Bürgermeister

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Landesplanungsgesetz
(LPlG) mit Schreiben vom 17.01.2022 beteiligt worden.

Groß Kordshagen, den ___.___. 20___ Siegel Der Bürgermeister

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist, nach ortsüblicher
Bekanntmachung im Nieparser Amtskurier Nr.__ am __.__.202_ durch öffentlichen Aushang des
Vorentwurfs vom __.__.202_  bis einschließlich __.__.202_ durchgeführt worden.

Groß Kordshagen, den ___.___. 20___ Siegel Der Bürgermeister

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben
vom __.__.20__ frühzeitig unterrichtet und zur Äußerung, auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung, aufgefordert worden.

Groß Kordshagen, den ___.___. 20___ Siegel Der Bürgermeister

5. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Kordshagen hat am __.__.20__ den Entwurf der
Bebauungsplans mit Begründung einschließlich Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Groß Kordshagen, den ___.___. 20___ Siegel Der Bürgermeister

6. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit
örtlichen Bauvorschriften sowie dessen Begründung mit Umweltbericht und Anlage sowie den nach
Einschätzung der Gemeinde Groß Kordshagen wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen wurden in der Zeit vom  __.__.20__ bis zum __.__.20__ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB auf
der Homepage des Amtes Niepars unter der Adresse
https://www.......................................................................................... und auf dem Bau- und
Planungsportal M-V unter Adresse https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene veröffentlicht und
zugänglich gemacht.

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist haben die zur Auslegung bestimmten Unterlagen  gemäß §
3 Abs. 2 Satz 2 BauGB zusätzlich wie folgt öffentlich ausgelegen:

im Amt Niepars, Gartenstraße 69b, 18442 Niepars während folgender Zeiten:
Montag _.00 - __.00 und __.00 - __.00 Uhr
Dienstag _.00 - __.00 und __.00 - __.00 Uhr
Mittwoch _.00 - __.00
Donnerstag _.00 - __.00 und __.00 - __.00 Uhr
Freitag _.00 - __00 Uhr
Die öffentliche Auslegung ist mit den in § 3 Abs. 2 Satz 4 genannten Hinweisen durch Veröffentlichung im
Mitteilungsblatt des Amtes Niepars am __.__.20__ ortsüblich bekannt gemacht worden.
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 5 BauGB wurde der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung  zusätzlich auf der
Homepage des Amtes Niepars unter der Adresse https://www...............................................................
und über das Bau- und Planungsportal M-V unter Adresse https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene
zugänglich gemacht.

Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB wurde i. V. m § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht
rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan
unberücksichtigt bleiben können.

Groß Kordshagen, den ___.___. 20___ Siegel Der Bürgermeister

7. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Kordshagen hat am __.__.20__ den 2. Entwurf der
Bebauungsplans mit Begründung einschließlich Umweltbericht beschlossen und zur erneuten Auslegung
bestimmt.

Groß Kordshagen, den ___.___. 20___ Siegel Der Bürgermeister

8. Der 2. Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit
örtlichen Bauvorschriften sowie dessen Begründung mit Umweltbericht und Anlage sowie den nach
Einschätzung der Gemeinde Groß Kordshagen wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen wurden in der Zeit vom  __.__.20__ bis zum __.__.20__ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V.
m. § 4a Abs. 3 BauGB auf der Homepage des Amtes Niepars unter der Adresse
https://www.......................................................................................... und auf dem Bau- und
Planungsportal M-V unter Adresse https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene erneute veröffentlicht und
zugänglich gemacht.

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist haben die zur Auslegung bestimmten Unterlagen  gemäß §
3 Abs. 2 Satz 2 BauGB zusätzlich wie folgt öffentlich ausgelegen:

im Amt Niepars, Gartenstraße 69b, 18442 Niepars während folgender Zeiten:
Montag _.00 - __.00 und __.00 - __.00 Uhr
Dienstag _.00 - __.00 und __.00 - __.00 Uhr
Mittwoch _.00 - __.00
Donnerstag _.00 - __.00 und __.00 - __.00 Uhr
Freitag _.00 - __00 Uhr
Die erneute öffentliche Auslegung ist mit den in § 3 Abs. 2 Satz 4 genannten Hinweisen durch
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Amtes Niepars am __.__.20__ ortsüblich bekannt gemacht
worden.
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 5 BauGB wurde der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung  zusätzlich auf der
Homepage des Amtes Niepars unter der Adresse https://www...............................................................
und über das Bau- und Planungsportal M-V unter Adresse https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene
zugänglich gemacht.

Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB wurde i. V. m § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht
rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan
unberücksichtigt bleiben können.

Groß Kordshagen, den ___.___. 20___ Siegel Der Bürgermeister

9. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Kordshagen hat die fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am
__.__.20__ geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Groß Kordshagen, den ___.___. 20___ Siegel Der Bürgermeister

10. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplans am .............................. wird als
richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der
Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Liegenschaftskarte
(ALKIS®-Grunddatenbestand) im Maßstab 1 : .......... vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet
werden.

Auf der Grundlage des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348), sowie der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. April 2024 (GVOBl. M-V S. 110), wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Groß Kordshagen vom __.__.20__ für das Bebauungsplangebiet der Flurstücke 6 (tlw.), 35 (tlw.), 36 (tlw.) 38,
51, 52/2 (tlw.), 53 (tlw.), 54 (tlw.) der Flur 12 der Gemarkung Groß Kordshagen sowie des Flurstückes 5 (tlw.) der Flur 12 der Gemarkung Arbshagen folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 2 „Wohngebiet Am Kirchsteig“ mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), erlassen:

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 2 "Wohngebiet Am Kirchsteig" der Gemeinde Groß Kordshagen,
Gemeindehauptort Groß Kordshagen, mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung gemäß § 86 LBauO M-V (2. Entwurf)

Teil A - Planzeichnung
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Sollten während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden,
ist gemäß § 11 Abs. 3 DschG M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder
Beauftragten des Landesamtes für Bodendenkmalpflege in unverändertem Zustand zu
erhalten. Verantwortlich für die Anzeige sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige
spätestens nach einer Woche. Eine etwaig notwendige Beseitigung aufgefundener
Bodendenkmale kann nach § 7, Abs. 1 DschG M-V nur mit einer Genehmigung der Unteren
Denkmalschutzbehörde erfolgen.
Um Verzögerungen bei der Vorhabensumsetzung durch die Entdeckung bislang
unbekannter Bodendenkmale nach § 11 DSchG M-V während der Bauphase zu vermeiden,
empfiehlt sich die Durchführung einer archäologischen Voruntersuchung vor Beginn der
Erschließungsarbeiten. Eine Beratung zur fachgerechten Durchführung archäologischer
Voruntersuchungen ist bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. beim
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung
Landesarchäologie, Domhof 4/5, 19055 Schwerin, erhältlich.

3. Wasserwirtschaft, Grundwasserschutz und Gewässerunterhaltung

3.1 Arbeiten (z. B. Bohrungen zur Baugrunderkundung, Tiefgründungen, Brunnen,
Erdwärmeanlagen), die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder
mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken
können sind gemäß § 49 Abs. 1 WHG bei der zuständigen Behörde mindestens einen
Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Antragsformulare liegen bei der unteren
Wasserbehörde vor.

3.2 Sollten im Zusammenhang mit der Baumaßnahmen Wasserhaltungsmaßnahmen
erforderlich werden, sind sie gesondert auszuweisen und bei der Wasserbehörde nach § 8
WHG mindestens einen Monat vor Baubeginn zu beantragen. Der Verbleib des anfallenden
Wassers ist im Vorfeld mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen. Antragsformulare
liegen bei der unteren Wasserbehörde vor.

3.3 Innerhalb von Baugruben sowie in unmittelbarer Nähe zu Oberflächengewässern (10 m) ist
der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen untersagt. Ein Betanken von Baumaschinen
und/oder -fahrzeugen in Baugruben, an Gewässern oder in ihrer unmittelbaren Umgebung
(10 x 10 m) ist untersagt. Bindemittel, Auffangwannen und ähnliches sind für den Havariefall
vorzuhalten.

3.4 Für den Einbau von Erdwärmesondenanlagen (Wärmepumpe) ist mindestens 6 Wochen vor
Beginn der Arbeiten zur Errichtung dieser Anlage nach §§ 8, 9 WHG eine Erlaubnis zur
Benutzung des Grundwassers bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises
Vorpommern- Rügen zu beantragen. Antragsformulare für die Nutzung von Erdwärme liegen
bei der unteren Wasserbehörde vor.

3.5 Die Ableitung von Abwässern oder Oberflächenwasser in oder auf die öffentlichen Straßen
ist unzulässig (§ 49 Abs. 3 Straßen- und Wegenetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(StrWG MV)).

3.6 Im Zusammenhang mit der Ausgleichsmaßnahme zur naturschutzfachlichen Kompensation
A sind zur Sicherung der Gewässerunterhaltung und zum Schutz der Verrohrung vor
Wurzeleinwüchsen zum Durchlassbauwerk Graben 3/1- 10 m zu jeder Seite ab Rohrachse
von Bepflanzungen freizuhalten. Im Detail sind die Ausgleichspflanzungen in diesem Bereich
vorab mit dem Wasser- und Bodenverband abzustimmen.

4. Immissionsschutz

Die bei öffentlichen Festveranstaltungen und Meisterschaftsspielen entstehenden
Geräuschimmissionen müssen die Immissionsrichtwerte der Freizeitlärm-Richtlinie M-V
sowie der 18.BImschV (2017) grundsätzlich einhalten. Um die Sportlärm- und
Freizeitlärmimmissionen begrenzen zu können, sind folgenden Maßnahmen per
Selbsverpflichtung der Gemeinde Groß Kordshagen zu regeln:

1. Veranstaltungen auf dem Dorfplatz mit dem Charakter einer öffentlichen
Festveranstaltung sind auf maximal 10 Ereignisse innerhalb eines Kalenderjahres und
auf den Tagzeitraum (06:00 bis 22:00 Uhr) zu begrenzen.

2. Beschallungsanlagen, welche im Meisterschaftsturnier oder der öffentlichen
Festveranstaltung auf dem Dorfplatz eingesetzt werden, sind so zu begrenzen, dass es
im Umfeld des Veranstaltungsortes keine unzulässigen Geräuscheinwirkungen
entstehen. Der Nachweis erfolgt gemäß Anordnung im Einzelfall nach § 24 BImSchG.

5. Grenznaher Raum

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m. § 1, Anlage 1
B der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der Grenzaufsicht
unterworfenen Gebiete - GrenzAV -). Insoweit weise wird vorsorglich auf das
Betretungsrecht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG, welches auch während
etwaiger Bauphasen jederzeit gewährleistet sein muss, hingewiesen. Darüber hinaus kann
das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und -besitzer einen Grenzpfad
freilassen und an Einfriedungen Durchlässe oder Übergänge einrichten, das Hauptzollamt
kann solche Einrichtungen auch selbst errichten (Sätze 2 und 3 ebendort).

6. Ordungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 84 Abs. 1. Nr. 1 der Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die festgesetzen
örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Nach § 84 Abs. 3 der Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis 500.000
Euro geahndet werden.

7. Einsicht in DIN-Vorschrift

Die in der vorstehenden textlichen Festsetzung Nr. der Satzung (Teil B) genannte DIN-Norm
4109-2:2018-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen ist bei der Beuth
Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, zu beziehen. Sie ist beim Deutschen
Patentamt archivmäßig gesichert niedergelegt und kann im Amt Niepars, Gartenstraße 69b,
18442 Niepars während der Dienststunden eingesehen werden.

Stralsund, den ___.___. 20___ Siegel Landkreises Vorpommern-Rügen
FD Kataster und Vermessung

11. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) sowie dem Text (Teil B) mit örtlichen
Bauvorschriften, wurde am ___.___. 20___ von der Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Kordshagen
als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan einschließlich Umweltbericht
Anlagen wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde groß Kordshagen vom ___.___.
20___ gebilligt.

Groß Kordshagen, den ___.___. 20___ Siegel Der Bürgermeister

12. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) sowie dem Text (Teil B) mit örtlichen 
Bauvorschriften, ist mit Verfügung vom ___.___. 20___ gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB genehmigt.

Landkreis Vorpommern-Rügen, den ___.___. 20___ Siegel Der Landrat

13. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B)
örtlichen Bauvorschriften, wird hiermit ausgefertigt.

Groß Kordshagen, den ___.___. 20___ Siegel Der Bürgermeister

14. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit
Begründung einschließlich Umweltbereicht und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a BauGB
auf Dauer während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den 
Auskunft zu erhalten ist, sind am ___.___. 20___ im Nieparser Amtskurier Nr.__ ortsüblich bekannt
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Voraussetzungen der Geltendmachung
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie auf
Rechtsfolgen (§§ 214, 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen 
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmung des § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung
für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Jul
(GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V,
467), hingewiesen worden.
Die Bekanntmachung wurde ab dem Tag ihres Abdrucks im Amtsblatt in das Internet unter der Adresse
https://www................................ eingestellt. Nach seiner Ausfertigung wurde der Bebauungsplan gemäß
10a Abs. 2 BauGB ergänzend auf der Internetseite des Amtes Niepars unter der Adresse
https://www.................... sowie in das Bau- und Planungsportal M-V unter der Adresse
https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene eingestellt.

Die Satzung über den Bebauungsplan ist mit Ablauf des ___.___. 20___ in Kraft getreten.

Groß Kordshagen, den ___.___. 20___ Siegel Der Bürgermeister
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1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

3. Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Planzeichnerklärung gem. PlanZV

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

II. Darstellungen ohne Normcharakter

Bemaßung in Meter

III. Darstellungen der Kartengrundlage

Flurstücke mit Flurstücksnummer

Grenzpunkt vermarkt / unvermarkt

vorhandene Topographie aus der Vermessung

Geländehöhe in Meter über Nornalhöhennull NHN (Höhensystem: DHHN 2016)

2. Maß der baulichen Nutzung, Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB, §§ 16 bis 20, § 22 der Baunutzungsverordnung -
BauNVO)

Art der baulichen Nutzung; hier: Allgemeines Wohngebiet
Anzahl der Vollgeschosse; hier: max. I

Grundflächenzahl (GRZ); hier: 0,3
Bauweise; hier: abweichende Bauweise (a) i.V.m. textlicher Festsetzung 3.1

Firsthöhe (FH) in Meter über festgesetzen Bezugspunkt im DHHN 2016 als Höchst-
maß; hier: 8,5 m

zu fällende Bäume

Sichtdreieck nach RASt 06 Ziffer 6.3.9.3

öffentlicheVerkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

WA 1 I

0,3 a

FH 8,5

Gebäude künftig fortfallend

ö

Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich - Mischverkehrsfläche

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch

Parzellierung, nicht verbindlich

WA

nachrichtlich: Umgrenzung von Schutzgebieten und
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts
(§ 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB)

Schutzgebiet:: LandschaftsschutzgebietL

Zweckbestimmung: Öffentliche Parkfläche

15,0

Der Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen ist nach DIN 4109-2:2018-01, Nr. 4.4 zu
führen.

8.2 Wenn durch eine ergänzende schalltechnische Untersuchung für ein konkretes Vorhaben
nachgewiesen wird, dass die Werte des maßgeblichen Außenlärmpegels durch vorgelagerte
abschirmende Bebauung oder andere Umstände vermindert werden, darf von diesen
Anforderungen entsprechend abgewichen werden. Der maßgebliche Außenlärmpegel ist
gemäß DIN 4109-:2018-01, Nr. 4.4.5 zu bestimmen.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

II. Örtliche Bauvorschriften
Durch den Bebauungsplan werden auf Grundlage von § 86 Abs. 3 LBauO M-V in Verbindung mit
§ 9 Abs. 4 BauGB folgende örtliche Bauvorschriften erlassen.

1. Ausbildung und Gestaltung von Dächern

1.1 Die Dächer von Gebäuden sind als symmetrisch geneigte Sattel-, Walm- oder
Krüppelwalmdächer mit einer Dachneigung zwischen 20° bis 45° auszuführen.
Dachaufbauten, Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO sowie Vorbauten im Sinne von § 6 Abs. 6 LBauO M-V sind von den Vorschriften
zur Dachgestaltung ausgenommen.

1.2 Die Dacheindeckungen sind in roten, braunen oder grauen Farbtönen mit folgender Nummer
aus dem RAL Design-System und deren Zwischentöne zulässig:

RAL 7005 RAL 7016 RAL 7043 RAL 8014 RAL 8022 RAL 8028

 RAL 7006 RAL 7021 RAL 8004 RAL 8015 RAL 8023 RAL 8029

RAL 7011 RAL 7024 RAL 8007 RAL 8017 RAL 8024

RAL 7012 RAL 7037 RAL 8012 RAL 8019 RAL 8025

1.3 Bei Doppelhaushälften sind die Dächer nur in gleicher Dachform, Firstrichtung und
Dachneigung zulässig. Ein Doppelhaus, bestehend aus zwei Hälften, ist in einer
Formsprache als ein Gebäude zu gestalten.

1.4 Solartechnische Anlagen und begrünte Dächer bzw. Dachbegrünungen sind auf den
Dächern der Haupt- und Nebengebäude zulässig.

1.5. Dacheindeckungen mit Wellblech sowie glasierte Oberflächen der Dacheindeckungs-
materialien sind nicht zulässig.

2. Fassadengestaltung

Zur Gestaltung der Außenwandflächen sind glänzende, spiegelnde und reflektierenden
Materialien und Verkleidungen (z. B. Edelstahl, emaillierte Elemente einschließlich Fliesen)
nicht zulässig.

3. Einfriedungen

3.1 Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen zugewandten Grundstückgrenze
sind als

· Schnitthecken;

· blickdurchlässige waagerecht oder senkrecht gelattete Holzzäune mit oder ohne
gemauerte Pfeiler;

· Feldsteinmauern;

· Maschendrahtzäune;

· Metallgitterzäune

zulässig.

3.2 Die Grundstückseinfriedungen dürfen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen
zugewandeten Grundstücksgrenze eine maximale Höhe von 1,20 m und entlang der
seitlichen und rückwärtigen Grundstückgrenzen eine Höhe von 1,80 m nicht überschreiten.
Als Bezugspunkt für die Höhenangabe gilt die Oberfläche der nächstgelegenen
Verkehrsfläche.

3.3 Durchlaufende Zaunsockel sind nicht zulässig.

4. Werbeanlagen

4.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung innerhalb der Baugrenze und dort mit
einer Ansichtsfläche von 0,5 m² zulässig.

4.2 Selbstleuchtende Werbeanlagen, Wechselwerbeanlagen, Flaggen, mobile Werbeträger und
freistehende Werbetafeln sind nicht zulässig.

5. Gestaltung Baugrundstücksfreiflächen

Die Baugrundstücksfreiflächen, die nicht auf die Grundflächenzahl (GRZ) angerechnet
werden, sind von Versiegelung freizuhalten und als begrünte Vegetationsflächen anzulegen
sowie dauerhaft zu erhalten. Die Überdeckung mit Kies, Schotter oder vergleichbaren
anorganischen Materialen sowie die Verwendung wasserdichter oder nicht
durchwurzelbarer Materialen sind hierfür nicht zulässig. Davon ausgenommen sind
Materialien zur Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen sowie
mineralische Mulchschichten in Pflanzflächen, wenn der Deckungsgrad durch die
Bepflanzung mindestens 90 % der Fläche beträgt.

III. Hinweise
1. Artenschutzfachliche Hinweise

Auf die Anwendung der unmittelbar geltenden artenschutzrechtlichen Regelungen des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesondere auf die Vorschriften für besonders
geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten nach §§ 44 ff. des Gesetzes über
Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung und Verordnung zum Schutz
wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) vom
16.02.2005 (BGB. I S. 258 [896]) wird hingewiesen.

Bei der Durchführung von Baumaßnahmen sind die Bestimmungen des besonderen
Artenschutzes nach §§ 44 ff. BNatSchG zu beachten. Um ein Eintreten
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen zu
beachten:

1.1 Bauzeitenregelung Brutvögel

Zum Schutz von Brutvögeln ist die Baufeldfreimachung außerhalb der Brut- und
Aufzuchtzeiten , d. h. nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 31. Januar, durchzuführen, wobei
in den Monaten Oktober und November auf spätbrütende Vogelarten zu achten ist. Die
Baumaßnahmen haben unmittelbar nach der Baufeldfreimachung bis spätestens 01.
Februar zu beginnen und sind dann ohne größere Unterbrechungen fortzuführen. Ein
Baubeginn innerhalb der Brutzeit ist möglich, wenn durch geschultes Fachpersonal
(ökologische Baubegleitung) der Nachweis erbracht wird, dass im betroffenen Bereich keine
Brutvögel siedeln. Sind seit der letzten Bautätigkeit mehr als 3 Tage vergangen, ist das
Baufeld erneut auf eine zwischenzeitliche Ansiedlung zu überprüfen. Dies gilt auch für
vergleichsweise ungestörte Baubereiche. Das Vorgeben erfolgt in Abstimmung mit der
unteren Naturschutzbehörde.

1.2 Brutvogelschutz Rohbauphase

Im Falle von mehrtägigen Bauunterbrechungen (> 2 Tage) ist der Rohbau (inkl. Baugerüst)
durch ökologisch geschultes Personal (ökologische Baubegleitung) auf zwischenzeitliche
Ansiedelung von Gebäudebrütern (insb. Hausrotschwanz, Schwalben) zu kontrollieren.
Auf eine ökologische Baubegleitung kann verzichtet werden, wenn sichergestellt werden
kann, dass es im Falle einer mehrtägigen Bauunterbrechung (> 2 Tage) während der
Brutzeit (Anfang April bis Anfang Oktober nicht zu einer Ansiedelung von Gebäudebrütern
kommen kann. Dies kann durch Abhängen von Vorsprüngen an der Fassade und Abhängen
von Fenster- und Türlöchern im Mauerwerk mit Netzen oder Planen sichergestellt werden,
sodass die Tiere nicht in die Innenräume der Gebäude gelangen können. Die
Vergrämungsmaßnahme ist durch eine ökologisch geschulte Person zu kontrollieren.

1.3 Vermeidungsmaßnahme Vogelprall

Gebäude sind mit einer vogelfreundlichen Fenster- und Türverglasung nach aktuellem Stand
der Technik zu errichten. Zur Feststellung des Erfordernisses der Maßnahme ist der
Bewertungsbogen der LAG VSW (2021, siehe S. 27, Tabelle 3 und S. 28, Tabelle 4) zu
Grunde zu legen. Bei einem Bewertungsergebnis mit mittlerem oder hohem Gesamtrisiko
sind Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen.

1.4 Vermeidungmaßnahme Fledermäuse: Baum- und Gebäudekontrolle

Baumfällungen und Gebäudeabrisse sind vorzugsweise in den Monaten Oktober bzw.
September/Oktober vorzunehmen, wobei Bäume und Gebäude zuvor durch einen
Fledermausexperten auf Fledermäuse auf möglichen Besatz zu kontrollieren und die Fäll-
bzw. Abrissarbeiten durch einen Fledermausexperten zu begleiten sind. Das Protokoll der
Kontrolle ist der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. Bei Nachweis von Fledermäusen
ist das weitere Vorgehen rechtzeitig mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

1.5 Maßnahme FM-CEF: Anbringen von Fledermausquartieren

Als vorgezogene Ausgleichmaßnahme (CEF-Maßnahme) der betroffenen potenziellen
Fledermausquartiere ist die Schaffung eines kleinen Kastenreviers mit insgesamt 6
Ersatzquartieren (Verhältnis 1:2) umzusetzen. Als Ersatzquartiere eignen sich künstliche
Fledermaushöhlen oder Flachkästen, die in möglichst engem räumlichem Zusammenhang
zu den betroffenen Quartierbäumen an Bäumen zu befestigen bzw. anzubringen sind. Die
Anbringungsfrist ist spätestens das Ende der Wochenstubenzeit (Juli bis Mitte August) vor
Fällung. Eine Montagehöhe von 5 m sollte nicht unterschritten werden. Der freie Anflug darf
nicht durch Äste und Zweige behindert werden. Die Festlegung der Kastenart und des
konkreten Hangplatzes muss durch einen Fledermausexperten erfolgen. Die Dauer der
Maßnahme beträgt 10 Jahre. In diesem Zeitraum erfolgen eine jährliche Funktionskontrolle
und Reinigung. Danach verbleiben die Fledermausquartiere weitere 15 Jahre am Hangort.

2. Bodendenkmalschutz - Fundmeldepflicht

2.1 Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg- Vorpommern
(DSchG M-V) in der Fassung der Bekannmachung vom 06. Januar 1998 (GVOBl. M-V
1998), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S.
383, 392), wird hingweisen.

2.2 Im Plangebiet sind bislang keine Bodendenkmale bekannt geworden. Angesichts der
Tatsache, dass keine vollständige Bestandserhebung der Bodendenkmale vorliegt, muss
gleichwohl stets mit dem Vorhandensein derzeit noch unentdeckter Bodendenkmale
gerechnet werden.
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Bebauungsplan Nr. 2
"Wohngebiet Am Kirchsteig" mit örtlichen Bauvorschriften
gemäß § 86 LBauO M-V (2. Entwurf)

Gemeinde
Groß Kordshagen
Amt Niepars

Februar 2026

1 : 1.000

Geoinformationen:
© GeoBasis-DE/M-V, 2025; http://www.lverma-mv.de

2. Entwurf!
noch nicht rechtsverbindlich

wesentliche Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I
Nr. 348)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - Bau
NVO) in der Fassung der Bekanntmachug vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt
geändert durch Artikel Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542),
zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 9. April 2024 (GVOBl. M-V S. 110)

Abbildung zum Teil B - Text - Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 8.1 Maßstab: unmaßstäblich

Geltungsbereich GB 2: Ausgleichsmaßnahme B - Umwandlung von Acker in
extensives Grünland textlicher Festsetzung Nr 6.4
Gemarkung Arbshagen, Flur 12
Maßstab: 1:2.000

1374 x 8501575 x 867

Ausgleichsmaßnahme A - Baumpflanzungen i. V. m.
textlicher Festsetzung Nr. 6.3
Maßstab: 1 : 5.000

Pflanzliste 1

Obstbäume Laubgehölze

Apfel (Malus dom.) Gravensteiner Acer campestre Feld-Ahorn

James Grieve Acer platanoides Spitz-Ahorn

Pommerscher Krummstiel Juglans regia Walnuss

Roter Boskoop Malus `Sorte` Zierapfel

Birne (Pyrus dom.) Williams Christbirne Prunus avium Vogelkirsche

Pastorenbirne Pyrus pyraster Wildbirne

Köstliche v. Charneau

Kirsche / Pflaume
(Prunus dom) Große Schwarze Knorpelkirsche

Büttners Rote Knorpelkirsche

Buhler Frühzwetsche

Hauszwetsche

Pflanzliste 2

Laubgehölze

Acer campestre Feld-Ahorn

Acer platanoides Spitz-Ahorn

Quercus petraea Trauben-Eiche

Quercus robur Stiel-Eiche

Tilia cordata Winter-Linde

Tilia platyphyllos Sommer-Linde


	Pläne und Ansichten
	M_1-1000


